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Anpassbare Vorlage zur eigenen Erstellung arbeitsrechtlicher Dokumente

Musterarbeitsvertrag
Unbefristet (Schichtarbeit)

Hinweis zur Nutzung - Disclaimer
Wir weisen darauf hin, dass die Informationen auf unserer Website allgemeiner Art sind und keine individuelle Rechtsberatung darstellen. Die Verwendung des Musters und der Informationen erfolgt auf eigene Gefahr.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Die Nutzung dieses Musters und die Umsetzung der darin enthaltenen Regelungen liegen in der alleinigen Verantwortung des Nutzers. Es wird empfohlen, individuelle Anpassungen an die spezifischen Anforderungen und rechtlichen Rahmenbedingungen vorzunehmen.

Die Vorlage ist nicht als Ersatz für eine rechtliche Beratung durch einen qualifizierten Fachmann gedacht. Bei rechtlichen Fragen oder Unklarheiten bezüglich der Anwendung dieser Vorlage oder der Rechtslage im Zusammenhang mit unbefristeter Schichtarbeit empfehlen wir, eine professionelle Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen.

Nutzungshinweis: Unbefristeter Arbeitsvertrag (Schichtarbeit)
Dieser Vertrag dient als Muster für einen unbefristeten Schichtarbeitsvertrag. Ein unbefristeter Arbeitsvertrag ist ein langfristiger Arbeitsvertrag ohne festgelegtes Enddatum.

Ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit Schichtarbeit beinhaltet zusätzlich die spezifischen Bedingungen und Vereinbarungen für Schichtarbeit. Dazu gehören Arbeitszeiten, Schichtmodelle, Schichtpläne und eventuelle Zuschläge für Nacht-, Wochenend- oder Feiertagsarbeit.

ARBEITSVERTRAG (UNBEFRISTET, SCHICHTARBEIT)
Zwischen 
der Muster-GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Manfred Muster,
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt
- im Folgenden: „Arbeitgeber“  genannt-

und

Herrn Moritz Mustermann
Mustermannstraße 1, 67891 Musterstadt
- im Folgenden „Arbeitnehmer“ genannt -

wird Folgendes geschlossen:

§ 1 Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses, Probezeit
(1) Das Arbeitsverhältnis beginnt am [Beginndatum]. Es wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
(2) Die ersten [Anzahl] Monate gelten als Probezeit, während der das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden kann.

§ 2 Tätigkeitsbeschreibung und Arbeitsort
(1) Der Arbeitnehmer wird als [Berufsbezeichnung] eingestellt. Die genaue Beschreibung der Aufgaben und Pflichten ergibt sich aus der Anlage zu diesem Vertrag.
(2) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, die ihm übertragenen Aufgaben sorgfältig und gewissenhaft auszuführen und den Weisungen des Arbeitgebers Folge zu leisten.
(3) Arbeitsort ist [Arbeitsort]. Der Arbeitgeber behält sich jedoch das Recht vor, den Arbeitnehmer nach Absprache an einem anderen Ort einzusetzen, wenn dies aus betrieblichen Gründen erforderlich ist.

§ 3 Schicht- und Arbeitszeit, Überstunden
(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt [Arbeitsstunden] Stunden in der Woche. Die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Schichten und Wochentage richtet sich nach den betrieblichen Erfordernissen.
(2) Der Arbeitnehmer ist zur Schichtarbeit (Früh-, Spät-, Nacht-, Wochenend- und Feiertagsschicht) verpflichtet. Die genauen Schichtpläne werden vom Arbeitgeber festgelegt und rechtzeitig bekannt gegeben.
(3) Überstunden werden nur auf Anordnung des Arbeitgebers geleistet und sind durch Freizeit auszugleichen oder zusätzlich zu vergüten.

§ 4 Entgelt, Zuschläge und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
(1) Der Arbeitnehmer erhält eine monatliche Bruttovergütung in Höhe von [Betrag]. Die Zahlung erfolgt monatlich am letzten Arbeitstag des Monats auf das vom Arbeitnehmer angegebene Konto.
(2) Für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit werden Zuschläge nach den gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen gezahlt.
(3) Bei Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall erhält der Arbeitnehmer die gesetzliche Entgeltfortzahlung. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber eine Erkrankung oder Arbeitsunfähigkeit unverzüglich, spätestens jedoch vor Beginn der Arbeitszeit, mitzuteilen.

§ 5 Urlaub
(1) Der Arbeitnehmer hat nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen Anspruch auf [Anzahl] Werktage Urlaub pro Kalenderjahr. Der genaue Umfang des Urlaubs richtet sich nach der individuellen Dauer der Betriebszugehörigkeit und kann entsprechend angepasst werden.
(2) Die Urlaubsplanung und -gewährung erfolgt im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer hat das Recht, seinen Urlaubswunsch rechtzeitig im Voraus mitzuteilen. Der Arbeitgeber wird sich bemühen, die Urlaubswünsche nach Möglichkeit zu berücksichtigen und angemessene Erholungszeiten zu ermöglichen, wobei jedoch betriebliche Belange und Schichtpläne zu berücksichtigen sind.
(3) Der Urlaub kann grundsätzlich in zusammenhängenden Zeiträumen gewährt werden. Bei Schichtarbeitern kann der Urlaub jedoch auch in ganze oder halbe Tage aufgeteilt werden, um eine bessere Vereinbarkeit von Erholung und Schichtplänen zu ermöglichen.
(4) Der Urlaub ist rechtzeitig zu planen und so früh wie möglich mit dem Arbeitgeber abzustimmen. Dies ermöglicht dem Arbeitgeber eine rechtzeitige Planung und gegebenenfalls eine Anpassung des Schichtplanes.
(5) Nicht genommener Urlaub verfällt nach den gesetzlichen Bestimmungen am Ende des Kalenderjahres. Ausnahmen können in begründeten Fällen im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber gemacht werden, um eine Übertragung der Urlaubstage in das nächste Kalenderjahr zu ermöglichen.


§ 7 Verschwiegenheitspflicht
(1) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, über alle betrieblichen und geschäftlichen Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht besteht sowohl während der Dauer des Arbeitsverhältnisses als auch nach dessen Beendigung.
(2) Die Verschwiegenheitspflicht umfasst insbesondere Informationen, die als vertraulich bezeichnet werden oder erkennbar vertraulichen Charakter haben. Hierzu gehören z.B. Geschäftsgeheimnisse, Kundendaten, interne Abläufe, betriebsinterne Informationen, personenbezogene Daten sowie alle sonstigen vertraulichen Informationen, die dem Arbeitnehmer im Rahmen seiner Tätigkeit zugänglich gemacht werden.
(3) Die Geheimhaltungspflicht erstreckt sich auf jede Art der Veröffentlichung oder Weitergabe von Informationen, sei es mündlich, schriftlich oder elektronisch. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um die Vertraulichkeit der Informationen zu wahren.
(4) Die Geheimhaltungspflicht besteht über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus und erstreckt sich auch auf Informationen, die während des Arbeitsverhältnisses bekannt geworden sind und nach dessen Beendigung vertraulich bleiben.

§ 8 Nebenbeschäftigung
(1) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber jede Nebenbeschäftigung, sei es in Form einer selbständigen Tätigkeit, einer Teilzeitbeschäftigung oder einer Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber, schriftlich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht gilt sowohl für Nebenbeschäftigungen, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrages bereits bestehen, als auch für zukünftige Nebenbeschäftigungen.
(2) Der Arbeitnehmer ist berechtigt, Nebentätigkeiten auszuüben, sofern diese die Interessen und Pflichten des Arbeitgebers nicht beeinträchtigen und keine Konkurrenztätigkeit darstellen. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, keine Nebentätigkeit auszuüben, die zu Interessenkonflikten führen oder die Arbeitsleistung im Hauptarbeitsverhältnis beeinträchtigen könnte.
(3) Der Arbeitgeber behält sich das Recht vor, die Ausübung bestimmter Nebentätigkeiten zu untersagen, sofern diese die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben und Pflichten im Hauptarbeitsverhältnis gefährden.

§ 9 Verfall- / Ausschlussfristen
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, wie Vergütung und Urlaub, unterliegen Ausschlussfristen. Sie müssen innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich geltend gemacht werden. Vergütungsansprüche müssen innerhalb von [Anzahl] Monaten nach Fälligkeit geltend gemacht werden. Urlaubsansprüche müssen bis zum [Datum] des Folgejahres schriftlich geltend gemacht werden. Sonstige Ansprüche sind innerhalb von [Anzahl] Monaten nach Kenntnis schriftlich geltend zu machen. Nicht geltend gemachte Ansprüche verfallen nach Ablauf dieser Fristen.

§ 10 Schlussbestimmungen
(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Erfordernisses der Schriftform.
(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.


Ort, Datum								Ort, Datum


Unterschrift Arbeitgeber						Unterschrift Arbeitnehmer
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